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ANLAGE  1 zur Vorlage Nr. 087/23 
 
Bebauungsplan Nr. 184, 
Kennwort: "Friedhofstraße / Aloysiusstraße", der Stadt Rheine 
 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. 
 § 13 b Satz 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 
1.1 Anlieger der Friedhofstraße, 48429 Rheine; 
 Schreiben vom 07.07.2021: 
 
Inhalt: 
„Als Anwohner/Besitzer der Grundstücke XXX XX und XX möchten wir hiermit unsere Bedenken und 
Sorgen zu dem oben genannten Bebauungsplan zum Ausdruck bringen. 
 
Hierzu vorab einige Anmerkungen: 
• Die Grundstücke befinden sich seit 1898 im Besitz unsere Familien und wir wundern und fragen uns, 
warum es keine Katastereinträge vor den Jahren 1927/28 gibt. 
• Seit dieser Zeit bewirtschaften und pflegen wir die 3 Meter vor dem Haus und sollen nun zum einen 
diesen Vorgarten verlieren und zum anderen auch noch finanziell dabei Nachteile erleiden. 
• Vor zwei Jahren wurde uns von Seiten der Stadt das Angebot/die Aufforderung zugestellt, wir sollten 
die Vorgarten Grundstücke kaufen und uns in der Nachbarschaft einig werden. Jetzt heißt es plötzlich 
die TBR brauchen diese Flächen zur Straßenplanung. Da wundern wir uns doch! 
• Der landwirtschaftliche Betrieb XXX hat unseres Wissens Wegerecht auf der Straße. Was bedeutet 
das für uns als Anwohner? Wir zahlen den Anteil der Erschließung und müssen nach ca. 15 Jahren 
wieder zahlen, weil die schweren Maschinen die Straße beschädigen? 
 
Zum Baugebiet: 
• Laut Information am 5.7. ist geplant auf dem gegenüberliegenden Grundstück ein Wohngebiet mit 
Zufahrt von der Friedhofstrasse aus zu erschließen. Wieso wird hier nicht eine Zufahrt von der Aloysi-
usstraße aus geplant, um das Verkehrsaufkommen zu verringern? Außerdem würde sich dann der 
Ausbau der Friedhofstraße erübrigen! 
• Wir möchten auf keinen Fall mehrstöckige Bauten auf dem Grundstück. In den letzten Jahren konn-
ten wir auf einen alten Baumbestand blicken, der abgeholzt wurde. Die Alternative kann nicht der Blick 
auf mehrstöckige Gebäude sein. Hier sollte der Umweltfaktor Mensch mit seinem Wohlergehen und 
der Gesamteindruck des Gebietes Vorrang haben. Außerdem bedeuten Mehrfamilienhäuser auch 
mehr PKWs. 
 
Zum Straßenausbau, unsere Vorschläge/Wünsche 
• Einseitiger Bau eines Bürgersteigs auf der Seite des Baugebietes, um die Vorgärten zu erhalten, Zone 
30 ODER 
• Verkehrsberuhigter Ausbau ohne Bürgersteige 
• Einrichtung als Fahrradstraße: hier fahren viele SchülerInnen Richtung Kopernikus und Euregio Ge-
samtschule lang und auch Richtung Stadt, Eissporthalle, Freibad und Friedhof ist dies eine stark von 
Radfahren genutzte Straße 
 
Wir hoffen, dass unsere Bedenken in ihre Planung aufgenommen werden.“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Thema Katastereinträge: 
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Warum die Stadt Rheine keine Katastereinträge der Grundstücke von den Jahren 1927 / 1928 
vorliegen hat, ist der Stadtplanung nicht bekannt. Da die Grundstückseigentümer jedoch auch 
aufgefordert wurden, ebendiese Unterlagen vorzulegen und dies nicht erfolgt ist, ist unter 
Umständen davon auszugehen, dass etwaige Katasterauszüge nie angefertigt wurden. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt kann die Frage nicht abschließend beantwortet werden, was jedoch 
für eine Baugebietsentwicklung an der Friedhofstraße nicht im Wege steht.  
 
Zum Thema Vorgartenüberplanung: 
Im Rahmen der Baugebietsentwicklung ist aus verkehrsplanerischer Sicht ein erstmaliger 
Ausbau der Friedhofstraße erforderlich und eine nachhaltige, verträgliche Lösung der eigen-
tumsrechtlichen Situation der Vorgärten erforderlich. Dieser Lösung wurde nun gefunden, 
dass 2,00 m der Vorgärten erhalten bleiben und diese Vorgartenzone per Umlegung in das 
Eigentum der derzeitigen Nutzer übergeht. Entsprechend kann eine verkehrliche Erschließung 
des neuen Wohngebietes stattfinden, die bestehenden Vorgartenflächen an den im Süden be-
findlichen Wohnhäusern per Bebauungsplan fachgerecht gesichert werden und eine Auswei-
sung von neuen Wohnbauflächen nördlich der Friedhofstraße erfolgen.   
 
Zum Thema Baugebietsentwicklung: 
Eine Erschließung der ausgewiesenen Wohnbauflächen ist sowohl aus städtebaulicher als 
auch verkehrsplanerischer Sicht von der Aloysiusstraße wenig sinnvoll, da hierdurch neue 
Flächen versiegelt werden und bereits vorhandene Infrastrukturanlagen (sowohl der öffentli-
che Verkehrsweg Friedhofstraße, als auch die darin verlegten Leitungen und Kanäle) nicht 
optimal genutzt werden. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind diese Ressour-
cen effizient zu nutzen, was hiermit verfolgt und umgesetzt wird. Darüber hinaus werden die 
anfallenden Kosten des endgültigen Straßenausbaus auch an die zukünftigen Eigentümer 
des neuen Wohngebietes anteilig umgelegt.  
 
Abgesehen davon, ist die in Rede stehende Fläche seit Jahrzehnten im Flächennutzungsplan 
der Stadt Rheine als Wohnbaufläche dargestellt, die aufgrund des zurzeit vorhandenen Lage 
auf dem Wohnungsmarkt und des Wohnraumbedarfes entwickelt werden soll. Der Bebau-
ungsplan sieht größtenteils eine zweireihige Ein- / Zweifamilienhausbebauung, die am Kreu-
zungsbereich Friedhofstraße / Aloysiusstraße mit zwei Mehrfamilienhausgrundstücken mit 
max. 6 WE / Gebäude arrondiert wird. Eine maximale Zweigeschossigkeit wird im gesamten 
Plangebiet festgesetzt, lediglich die Gebäudehöhen im Mehrfamilienhausbereich werden für 
die Nutzbarmachung des Dachgeschosses höher festgesetzt. Diese Ausweisung – sowohl 
Einfamilien- als auch Mehrfamiliengebäude – begründen sich aus den Vorgaben des Wohn-
raumversorgungskonzepts der Stadt Rheine und fügen sich aus städtebaulicher Sicht in die 
bauliche Struktur der näheren Umgebung.  
 
Zum Thema Straßenausbau: 
Der landwirtschaftliche Verkehr durch den in der direkten Umgebung vorhandenen landwirt-
schaftlichen Hofstelle ist aus Straßenausbaubeitragssicht als normaler Verkehr einzustufen, 
der von den Anwohnern hinzunehmen ist. Eine Befreiung oder Minderung der Beitragskosten 
ist von Gesetzeswegen nicht möglich, ebenso eine Beteiligungsaufforderung zur Zahlung des 
Landwirts selbst. 
 
Der zukünftige Straßenquerschnitt sieht eine Fahrbahnbreite vor, die einen Begegnungsver-
kehr des MIV ermöglicht und an beiden Rändern jeweils einen Fußweg von ausreichender 
Breite zulässt. Inwieweit die Straße als Fahrradstraße deklariert wird, wird zurzeit von der 
Verkehrsplanung im Rahmen der Radverkehrsförderung geprüft, ebenso ob die Höchstge-
schwindigkeit auf 30 oder 50 km/h festgelegt wird.  
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1.2  Anlieger der Friedhofstraße, 48429 Rheine 
 Stellungnahme 24.01.2022: 
  
Inhalt: 
„Als Anwohner möchte ich meine Bedenken zu dem oben genannten Bebauungsplan zum Ausdruck 
bringen. 
 
Betrifft: Ausbau der Friedhofstraße und Aloysiusstraße, und die Bebauung mit Häusern auch an der 
Aloysiusstraße. 
 
Im Heranziehungsbescheid für Grundbesitzabgaben, den ich von der Stadt Rheine erhalten habe, wird 
durch den Wasser- und Bodenverband 100,00 qm unversiegelt, und 183 qm versiegelt zur Bezahlung 
geltend gemacht. Dieses hat mich doch erwogen darüber nachzudenken, und komm zu der Erkenntnis, 
dass dort gar nicht gebaut werden darf. Durch die Baufläche der Häuser, werden wieder Mengen von 
qm versiegelt. Obendrein hat uns die Flutkatastrophe im letzten Jahr gezeigt, was hier genauso pas-
sieren kann. Meine Nachbarin über 80 weiß noch, dass im Jahr 1945 bei der großen Überschwem-
mung in Rheine, das Wasser des Hemelter Bachs bis am Häuserrand der Friedhofstr. stand. Da war 
der Bach noch nicht in Folge von Flurbereinigung in ein schmales Bett gelegt worden. Übrigens, wenn 
es stark regnet steht die Kreuzung Friedhofstraße Aloysiusstraße auch immer unter Wasser. Neuer-
dings bilden die Wetter Phänomene einzelne große Regen- und Gewitterzellen, die sich Gebiets be-
grenzt austoben. Sollte sich einmal ein solches Gewölk über dem Bach bilden, mit stundenlangem 
Starkregen (Erinnerung Münster u. andere Dörfer) werden die Wassermassen noch weiter als zu Fried-
hofstraße vordringen. Durch den Bau der neuen Häuser, und der Straße bis, an die Grundmauern der 
alten Häuser, wird durch den Wegfall der dortigen Gärten, wieder ein langer qm Streifen versiegelt. 
 
Im Rahmen des Klimawandels und deren Geschehnisse, seine Auswirkungen und Folgen, welches hier 
gleich wohl passieren kann. Mit dieser Tatsache vor Augen, darf hier nicht gebaut werden.  
 
Wir hoffen, dass unsere Sorgen auch bei ihnen Gehör finden.  
 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Thema Flächenentwicklung: 
Die in Rede stehende Fläche ist seit Jahrzehnten im Flächennutzungsplan der Stadt Rheine 
als Wohnbaufläche dargestellt, die aufgrund des zurzeit vorhandenen Lage auf dem Woh-
nungsmarkt und des Wohnraumbedarfes entwickelt werden soll. Der Bebauungsplan sieht 
größtenteils eine zweireihige Ein- / Zweifamilienhausbebauung, die am Kreuzungsbereich 
Friedhofstraße / Aloysiusstraße mit zwei Mehrfamilienhausgrundstücken mit max. 6 WE / 
Gebäude arrondiert wird. Die Entwicklung der Fläche setzt die stadtentwicklungspolitischen 
Ziele der Stadt Rheine fachgerecht um, die im Ergebnis eine geringfügige Versiegelung der 
Wohnbaufläche für Gebäude, Nebenanlage und Zuwegung bedeutet. Aufgrund der getroffe-
nen Festsetzungen im Bebauungsplan wird eine zukunftsweisende und klimaschonende 
Stadtplanung und Flächenentwicklung realisiert, sodass eine Überbauung der in Rede stehen-
den Flächen gerechtfertigt werden kann.  
 
Zum Thema Starkregenereignisse und Überflutung: 
Neben der Wohngebietsentwicklung, die Bestandteil des Bebauungsplanes ist, wird eine Ge-
samtflächenentwicklung auf dem Grundstück verfolgt, die verschiedene Themen und Fach-
belange behandelt – u. a. soll der Bereich entlang des Hemelter Baches eine Renaturierung 
erfahren, sodass zukünftige Starkregen- und Überschwemmungsereignisse sachgerecht ge-
löst werden. Im Rahmen werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, die einen ange-
messenen Umgang mit Starkregen beinhalten. Abgesehen von der Renaturierungsfläche am 
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Hemelter Bach wird eine Waldfläche aufgeforstet, die ebenfalls als Retentionsraum für Nie-
derschlagsereignisse fungiert.  
 
Zum Thema Vorgartenüberplanung: 
Im Rahmen der Baugebietsentwicklung ist aus verkehrsplanerischer Sicht ein erstmaliger 
Ausbau der Friedhofstraße erforderlich und eine nachhaltige, verträgliche Lösung der eigen-
tumsrechtlichen Situation der Vorgärten erforderlich. Dieser Lösung wurde nun gefunden, 
dass 2,00 m der Vorgärten erhalten bleiben und diese Vorgartenzone per Umlegung in das 
Eigentum der derzeitigen Nutzer übergeht. Entsprechend kann eine verkehrliche Erschließung 
des neuen Wohngebietes stattfinden, die bestehenden Vorgartenflächen an den im Süden be-
findlichen Wohnhäusern per Bebauungsplan fachgerecht gesichert werden und eine Auswei-
sung von neuen Wohnbauflächen nördlich der Friedhofstraße erfolgen.   
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
 BauGB i. V. m. § 13 b Satz 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
2.1 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, 48427 Rheine; 
 Stellungnahme vom 22.06.2021: 
 
Inhalt: 
„Sehr geehrte Frau XXX, 
 
zu dem o. g. Bebauungsplanentwurf haben wir folgende Anregungen oder Änderungen vorzubringen. 
 
Hinweis zur Stromversorgung: 
Zu der Stromversorgung benötigt die Energie- und Wasserversorgung Rheine ein Grundstück zu Errich-
tung von Trafostationen. Die benötigte Grundstücksfläche beträgt 4x6m.  
Die Fläche sollte sich an der Ecke zum Grundstück Friedhofstraße 65 befinden (siehe Plan). 
 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Bebauungsplan wurde eine entsprechende Fläche zur Errichtung einer Trafo-Station fest-
gesetzt, die sich jedoch nach Rücksprache mit der Energie- und Wasserversorgung Rheine 
GmbH an der Friedhofstraße, sondern an der Aloysiusstraße befindet. Der Standort an der 
Aloysiusstraße wurde gewählt, da somit keine Wohngebietsfläche verloren geht und bei der 
Vermarktung der Grundstücke keine Komplikationen auftreten. Von der Aloysiusstraße lässt 
sich der zukünftige Standort der Trafo-Station für Wartungszwecke ohne Weiteres anfahren.   
 
 
2.2  Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Steinfurt 
 Stellungnahme vom 08.07.2021: 
 
Inhalt: 
" Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen das o. g. Planvorhaben werden landwirtschaftliche Bedenken dann nicht vorgetragen, wenn si-
chergestellt ist, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in ihrem Bestand und in ihrer Ent-
wicklung nicht zusätzlich eingeschränkt werden. Das bezieht sich insbesondere auf die zwei landwirt-
schaftlichen Betriebe, die hinsichtlich der Emissionen untersucht werden sollen. Bei dem in Rede ste-
henden Gebiet, handelt es sich um eine Fläche die rundherum schon überplant ist. Insofern ist die Aus-
weitung der Bebauung in diesem Bereich eher zu tolerieren als an anderen Stellen. 
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Zu den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen liegen noch keine Angaben vor, so dass ich mir weitere 
Einwendungen entsprechend vorbehalte. Ich weise aber darauf hin, dass aus Sicht der Landwirtschaft 
gefordert wird, dass auch bei Kompensationsmaßnahmen möglichst wenig Fläche der Lebensmitteler-
zeugung entzogen wird. Möglichkeiten bestehen in der ökologischen Aufwertung vorhandener Biotop-
strukturen oder auch durch Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern, die als Umsetzungsfahr-
plan-Maßnahmen nach EU-WRRL durchgeführt werden. 
 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Rahmen einer gutachterlichen Betrachtung wurden die Geruchsimmissionen der zwei um-
liegenden landwirtschaftlichen Betriebe näher untersucht. Das Gutachten, welches dem Be-
bauungsplan beigefügt ist, kommt zu dem Ergebnis, dass der angegebene maßgebliche Im-
missionswert für die Gesamtbelastung von 10 % der Jahresstunden nicht überschritten wird. 
Entsprechend ist eine Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) immissionsschutz-
rechtlich unbedenklich.  
 
Aufgrund der Verfahrensumstellung auf das 13b-Verfahren ist ein Umweltbericht sowie eine 
Ermittlung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für die Entwicklung der projektierten Fläche 
nicht erforderlich.  
 
 
2.3 Umwelt- und Planungsamt Kreis Steinfurt 
 Stellungnahme vom 08.07.2021: 
 
Inhalt: 
„Guten Tag XXX XXX, 
 
zum Bebauungsplan Nr. 184 trage ich folgende Anregungen und Hinweise vor: 
 
Raumordnung / Klimaschutz 
Aus meiner Sicht lässt der geltende Regionalplan Münsterland die geplante wohnbauliche Nutzung der 
nördlichen Friedhofsstraße nicht zu. Vielmehr ist dieser auennahe Bereich in Gänze als Freiraum zu 
erhalten und als Bereich für den Schutz der Natur weiter zu entwickeln. Auch vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes und der Schaffung von stadtnahen "Schwammflächen" bzw. Retentionsräumen sollte 
dieser Bereich in Gänze freigehalten bleiben bzw. die Möglichkeit geprüft werden, ihn in dieser Funk-
tion zu nutzen. 
 
Naturschutz 
Unabhängig von der Frage, ob Überplanung der Auenlandschaft des Hemelter Baches den Zielen der 
Raumordnung entspricht und abzulehnen ist, gebe ich folgende Anregungen und Hinweise: 
 
Es wird angeregt, die drei als erhaltenswert festgestellten Bäume im Bebauungsplan textlich und 
zeichnerisch zum Erhalt festzusetzen. Ich weise darauf hin, dass aus fachlicher Sicht der Erhalt nur 
gewährleistet ist, wenn die Baugrenzen mindestens außerhalb des Kronentrauf- und Wurzelbereiches 
liegen. 
 
In dem artenschutzrechtlichen Gutachten aus 2019 ist eine zeitliche Beschränkung für Gehölz- und Ro-
dungsarbeiten vorgesehen (01.10.-28./29.02.). Die Vermeidungsmaßnahme ist in die Begründung und 
in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
Zur Offenlage ist das artenschutzrechtliche Gutachten um folgende Sachverhalte zu ergänzen: 
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In der Artenschutzrechtlichen Prüfung zur Waldumwandlung von 2017 wurden drei Buchen aufgrund 
potenzieller Fledermausquartiere erhalten. Um eine Störung der potenziellen Quartiere zu minimieren, 
sind die Bäume in die vorgesehene Aufforstung- und Waldsaum-Gestaltung zu integrieren. Ebenfalls 
sind Aussagen zur möglichen Beeinträchtigung durch Lichtimmissionen zu treffen. Falls eine Entfer-
nung der Bäume vorgesehen ist, so sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu formulieren. 
 
Angrenzend zum Plangebiet sind der unteren Naturschutzbehörde Vorkommen von Saatkrähen (2019) 
bekannt. Es sind Aussagen dazu zu treffen, ob bereits eine Besiedlung der drei Buchen in dem Plange-
biet stattgefunden hat. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn eine Entfernung der Bäume vorgesehen 
ist. 
 
Auf dem Gelände befindet sich ein zerfallenes Gebäude. Es ist zu thematisieren, ob dort planungsrele-
vante Arten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vorfinden. Ggf. sind Vermeidungs-, Minderungs- oder 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu formulieren. 
 
Die Regelungen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind auch für die nicht planungsrelevanten Vogelarten 
zu beachten. Daher sind Vermeidungsmaßnahmen für nicht planungsrelevante Vogelarten in Bezug 
auf die Gebäudeentfernung zu berücksichtigen und zu formulieren. 
 
Die Arten Nachtigall, Girlitz und Star werden in dem artenschutzrechtlichen Gutachten nicht vollständig 
ausgeschlossen. Zum funktionalen Ausgleich einer möglichen Beeinträchtigung kann die vorgesehene 
Aufforstung angrenzend zum Plangebiet dienen. Hierzu ist diese nach den Anforderungen für die drei 
betroffenen Arten auszugestalten. 
 
Die Ausgestaltung der Maßnahme ist gutachterlich darzustellen und mit der unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen. 
 
Auskunft erteilt Frau XXX, Durchwahl XXX 
 
Bodenschutz, Abfallwirtschaft 
Nach der „Karte der schutzwürdigen Böden NRW (BK50)“ bzw. den „Bodenschutz-Fachbeitrag für die 
räumliche Planung“ des Geologischen Dienstes NRW, liegen im Plangebiet schutzwürdige Böden vor, 
die durch die beabsichtigte Baumaßnahme betroffen werden. Die kostenlose Einsicht in die digital ver-
fügbare BK50 finden Sie auf https://www.geoportal.nrw/ 
 
Ich bitte, bei der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, die Inanspruchnahme schutzwürdiger Böden 
und den damit verbundenen Verlust von Bodenfunktionen angemessen zu berücksichtigen und die 
Auswirkungen der geplanten Bebauung sowie das Ergebnis der Abwägung im Umweltbericht nachvoll-
ziehbar darzulegen (s. Erlass des MULNV NRW vom 28.08.2019). Hierzu empfehle ich die Anwendung 
der „Bodenfunktions-, Eingriffs- und Kompensationsbewertung für den Kreis Steinfurt“ (Stand: 
11/2009), die beim Kreis Steinfurt (Umwelt- und Planungsamt) kostenlos erhältlich ist. 
 
Eine ausreichende Berücksichtigung der bodenspezifischen Kompensation kann beispielsweise durch 
die Erhöhung der Qualität der geplanten Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch Arbeitshilfe „Bodenfunkti-
ons-, Eingriffs- und Kompensationsbewertung für den Kreis Steinfurt“) oder durch die Erhöhung des 
ermittelten natur- und landschaftsschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs um den Faktor 0,2 (bei 
hoher Funktionserfüllung), oder 0,3 (bei sehr hoher Funktionserfüllung) erreicht werden. Für Rückfra-
gen steht der Kreis Steinfurt (Umwelt- und Planungsamt / Untere Bodenschutzbehörde) zur Verfügung. 
 
Auskunft erteilt Herr XXX, Durchwahl XXX 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Thema Raumordnung / Klimaschutz 
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Der Regionalplan Münsterland stellt die Friedhofstraße als ASP (braun) dar, wovon anzuneh-
men ist, dass eine beidseitige Bebauung der Verkehrsfläche seitens der Regionalplanungsbe-
hörde inbegriffen ist. Auf Grundlage dessen stellt der rechtskräftige Flächennutzungsplan der 
Stadt Rheine seit Jahrzehnten einen Großteil der in Rede stehenden Fläche bereits als Wohn-
baufläche darstellt. Im jetzigen Verfahren soll diese Wohnbaufläche nach Osten bis zum 
Kreuzungsbereich der Friedhofstraße mit der Aloysiusstraße erweitert werden und eine sinn-
volle Arrondierung der Wohnbaufläche erfolgen.  
 
Im Dezember 2022 wurde das Aufstellungsverfahren geändert, sodass die Bebauungs-
planaufstellung zukünftig nach den Bestimmungen des § 13b BauGB erfolgt. Die entspre-
chenden Kriterien zu Aufstellung nach dem 13b-Verfahren (Grundfläche weniger als 10.000 
m², Zulässigkeit von Wohnbauflächen wird vorbereitet, Anschluss an im Zusammenhang be-
baute Ortsteile) werden erfüllt. Darüber hinaus weist der Bebauungsplan zukünftig nicht nur 
Wohnbauflächen, sondern auch Grünflächen aus. Die Gesamtflächenentwicklung sieht eine 
Neuaufforstung eines Waldes sowie die Renaturierung der Hemelter Bach-Auen vor.  
 
Zum Thema Naturschutz 
Die drei im Plangebiet bestehenden Bestandsbäume werden im Bebauungsplanentwurf mit 
einem Erhalt festgesetzt und die Bauflächen entsprechend angepasst. 
 
Darüber hinaus wurde in den Planentwurf eine textliche Festsetzung zu Gehölz- und Ro-
dungsarbeiten aufgenommen.  
 
Die bereits vorhandene Artenschutzvorprüfung hat zwischenzeitlich eine Ergänzung des 
Fachbüros WWK erhalten und die geforderten Aussagen zu potenziellen Fledermausquartie-
ren im Plangebiet, das Vorkommen und potenzielle Quartiere von Saatkrähen, Nachtigall, Gir-
litz und Star erhalten. Darüber hinaus wurde das vorhandene, abgängige Bestandsgebäude in 
der Grünfläche auf eine potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte untersucht. Die ermittel-
ten Ergebnisse sind in der Ergänzung der Artenschutzvorprüfung enthalten, die dem Bebau-
ungsplan beigefügt ist, und in das Bebauungsplandokument aufgenommen wurden. Eine Ab-
stimmung mit der uNB ist im Rahmen der Bearbeitung der Ergänzung vom Büro WWK erfolgt.  
 
Zum Thema Bodenschutz / Abfallwirtschaft 
Im Rahmen der Umstellung auf das 13b-Verfahren wird ein Umweltbericht mit näherer Be-
trachtung der einzelnen Schutzgüter sowie Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vom Gesetzge-
ber als nicht mehr erforderlich angesehen. Der Bebauungsplan sieht mit der Festsetzung der 
GRZ I und GRZ II sowie der Ausweisung bzw. nachhaltigen Sicherung von Grünflächen geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz des Bodens und dem Erhalt der natürlichen Funktion des Bo-
dens vor. Obwohl des Plangebiet sich im planungsrechtlichen Außenbereich befindet, werden 
alle Bedingungen des § 13b BauGB erfüllt, um die Aufstellung im beschleunigten Verfahren 
durchzuführen und dadurch notwendigen Wohnraumbedarf am Siedlungsrand der Stadt 
Rheine zu fördern. Dadurch, dass die Gesamtflächenentwicklung eine Waldaufforstung, die 
Sicherung einer bereits bestehenden Grünfläche sowie die Schaffung einer Bachaue vorsieht, 
werden nachhaltig Kompensations- und Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt, die parallel 
zur Wohngebietsentwicklung umgesetzt werden. Im Ergebnis werden nicht nur stadtentwick-
lungspolitische Ziele, sondern auch Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes der Stadt Rheine 
verfolgt.  
 
 
2.4  Thyssengas GmbH, Dortmund 
 Stellungnahme vom 10.06.2021: 
 
Inhalt: 
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„Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
innerhalb der o.g. Bauleitplanung verläuft die im Betreff genannte Gasfernleitung L07350 der Thyssen-
gas GmbH. Beigefügt erhalten Sie den o.g. Bestandsplan sowie einen Übersichtsplan im Maßstab 1: 
2500.  
 
Die Gasfernleitung liegt innerhalb eines Schutzstreifens von 6,0 m (3 m links und rechts der Leitungs-
achse), in dem aufgrund technischer Vorschriften bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt 
sind.   
 
Unsere im Betreff genannte Gasfernleitung ist bereits nachrichtlich in Ihrem Bebauungsplanentwurf 
dargestellt. Zusätzlich wird in der Begründung zum o. g. Bauleitplanverfahren auf unsere Fernleitung 
hingewiesen.  
 
Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht möglich, da das Errichten von geschlossenen Bauwer-
ken und sonstigen baulichen Anlagen (inklusiv Fundamente, Gebäude, Garagen, Carports, Überdachun-
gen etc.) jeglicher Art innerhalb des Schutzstreifens gemäß den für diese Leitung gültigen Regeln des 
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) nicht gestattet ist. Darüber hinaus dürfen 
keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb unserer Gas-
fernleitung beeinträchtigt oder gefährden.  
 
Wir weisen jetzt schon darauf hin, dass alle Maßnahmen, auch außerhalb des Schutzstreifens, die Aus-
wirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben könnten, frühzeitig unter 
Vorlage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Längenschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen sind, damit 
wir prüfen können, ob die jeweils angezeigte Maßnahme in der geplanten Form durchgeführt werden 
kann oder Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an der jeweiligen Versorgungsanlage erforderlich 
werden. 
 
Diese Unterlagen müssen uns entsprechend frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, damit uns ein 
ausreichender Zeitraum zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme verbleibt.  
 
Dem Überfahren der Doppelgasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberfläche in Längs- 
bzw. Querrichtung können wir nur nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen - wie Auslegen von 
Baggermatratzen oder dergleichen - zustimmen.  
 
Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merk-
blattes der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf 
die weitere Entwicklung des Stammdurchmessers zu wählen. Um die Doppelgasfernleitungen vor Be-
einträchtigungen durch Wurzelwuchs zu schützen und eine gefährdungsfreie Lebensdauer der Bäume 
zu gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Leitungsaußenkante und Stammachse nicht 
unterschritten werden.  
 
Frühzeitig im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung im Bereich unserer Gasfernleitung, ist vom 
Veranlasser der Maßnahme durch Vorlage detaillierter Projektpläne (Grundrisse, Längenschnitte, Quer-
profile) eine aktuelle Leitungsauskunft über https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzuholen, damit 
wir aktuelles Planwerk übergeben und die Gasfernleitung im Anschluss durch den o.g. Netzbetrieb vor 
Ort angezeigt werden kann. Diese Unterlagen stellen Sie uns bitte frühzeitig zur Verfügung, so dass ein 
ausreichender Zeitraum zur Prüfung und Stellungnahme verbleibt.   
 
Nachfolgende Sicherungsmaßnahmen sind im Voraus zu berücksichtigen:  
 
1. Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten dürfen nur dann maschinell erfolgen, wenn über der Lei-
tung ein Erdpolster von 0,5 m gewährleistet ist und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro Auf-
standsfläche den Wert von 8,5 N/cm2 nicht überschreiten, eingesetzt werden. 
 
2. Bei Näherungen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im Vertikalabstand unter 0,5 m zu unseren 
Anlagen dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausgeführt werden.  
 
3. Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen  
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Bei offener Bauweise sind die lichten Abstände unter Berücksichtigung der Leitungsdurchmesser, der 
örtlichen und technischen Gegebenheiten und der betrieblichen Belange festzulegen. Sie sollen 0,40 m 
bei Kreuzungen und in kurzen Abständen 2,0 m bei Parallelführungen nicht unterschreiten.  
Sollte nicht in offener Bauweise verlegt werden, ist das Verfahren mit uns im Detail abzustimmen, die 
Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung festzulegen. Dieses hat rechtzeitig einige Werk-
tage vor Baubeginn zu erfolgen. 
 
4. Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen erforderlich. Falls die max. zuläs-
sige resultierende Schwingungsgeschwindigkeit V < 30 mm/sec überschritten wird, sind Maßnahmen 
zur Reduzierung der Schwingungsgefährdung vorzusehen. Verbleibende Spundwände können in ei-
nem lichten Abstand von 2,0 m, Spundwände, die wieder gezogen werden, in einem lichten Abstand 
von 1,0 m zur Gasfernleitung gesetzt werden.  
 
5. Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Leitungsabschnitte vorsorglich freizule-
gen, um den Pressvorgang in den Leitungsbereichen beobachten zu können. Die Pressgruben sind in 
Absprache mit unserem Projektleiter an Ort und Stelle festzulegen.  
 
6. Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile, einschließlich Begleitkabel, sind durch eine 
Holzummantelung o.ä. so zu sichern, dass die Rohrisolierung vor mechanischen Beschädigungen ge-
schützt wird  
 
7. Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb des Schutzstreifens anzuordnen.  
 
8. Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei die freigelegte Leitungslänge das 
Maß von max. 3 m (Stützweite) nicht überschreiten darf. Bei der Verfüllung des Rohrgrabens muss die 
Leitung in einer Schichtdicke von mindestens 0,2 m allseitig in Sand eingebettet werden.  
 
9. Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis zu einer verbleibenden Gesamtüberdeckung der Leitung von 
mindestens 1,0 m bis höchstens 1,5 m erlaubt.  
 
10. Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauelementen sind im Leitungsschutzstreifen nicht 
gestattet.  
 
11. Der Zustand der Rohrisolierung ist frühzeitig vor Baubeginn durch eine Intensivmessung auf even-
tuelle Schäden zu überprüfen, die ggf. vorher zu beseitigen sind.  
 
12. Versickerungsmulden zur Ableitung von Oberflächenwasser sind im Leitungsschutzstreifen nicht 
zulässig.   
 
13. Muldenversickerung ist im Leitungsschutzstreifen nicht gestattet. Um das Ausspülen der Gasfern-
leitung zu verhindern, sind Sickergräben bzw. Sickermulden außerhalb des Schutzstreifens zu planen.   
 
14. Zusätzliche Auflagen  
Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt wer-
den können, behalten wir uns ausdrücklich vor. 
 
Bitte stellen Sie sicher, dass unsere Gasfernleitungen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch recht-
lich beeinträchtigt werden.  
 
Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich unserer Ferngasleitungen dürfen auf Grundlage dieser Pla-
nungsanfrage nicht erfolgen.  
 
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu berücksichtigen, dass  
 
1. die Gasfernleitungen bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt werden,  
  
2. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie 
unsere allgemeine Schutzanweisung für Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH Anwendung findet,   
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3. wir am weiteren Verfahren beteiligt werden.  
 
Die Ihnen überlassenen Planunterlagen unseres Hauses dürfen nur zu Planungszwecken verwandt 
werden, eine Weitergabe an eine Baufirma darf nicht erfolgen.  
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Thyssengas GmbH“ 
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Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Ein entsprechender Hinweis sowie textliche Festsetzung sind in das Bebauungsplandoku-
ment aufgenommen worden.  
 
 


